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Status Quo: Elektronisches Carnet ATA

• Das Carnet ATA befindet sich in einem Transformationsprozess, weg 
vom Papierdokument hin zum digitalen Dokument

• In Österreich sind ca. schon die Hälfte der Zollbeamten auf das 
elektronische Carnet ATA geschult, bis Ende des Jahres sollten es alle 
sein.

• Der Schweizer Zoll und die Zollstellen an der österreichischen Grenze 
in Au (Lustenau), St. Margareten und Höchst sind geschult

• Zusätzlich sind auch am Flughafen Wien elektronische Abfertigungen 
möglich.

• Somit ist ein Testbetrieb für elektronische Carnets in Richtung 
Schweiz (unter gewissen Voraussetzungen) möglich. 

• Am 01.06.2026 werden jedenfalls EU/ NO/ CH/ UK starten. Nahe vor 
dem Start, aber genaues Datum noch unsicher sind US/ CA/ CN.
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WICHTIG

Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Februar 2026) ist das Papiercarnet 

bis Ende Mai 2026 das einzig gültige Dokument beim Zoll! 

Somit muss IMMER das Papiercarnet abgefertigt werden. 

Das elektronische Carnet kann zu Übungszwecken mit abgewickelt 

werden (an gewissen Zollstellen).
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Abwicklung 
digitales Carnet ATA
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Schritt 1: Beantragung des Carnet ATA

An der Beantragung des Carnet ATA ändert sich nichts, der Prozess 

bleibt gleich!
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Schritt 2: Download der ATA Carnet App

Die App ist im App Store und im Google play Store kostenlos 
verfügbar

Die App wird benötigt, um die Abfertigungen beim Zoll 
durchzuführen. Somit wird sie von den entsprechenden Fahrern 
oder Personen benötigt, die das Carnet ATA abwickeln.
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Schritt 3: Laden des ausgestellten Carnets in die App 

Dafür in der App auf den Button „Carnets“ klicken und dann auf das 

„+“. Nun Carnetnummer und PIN code (ersichtlich in der 

Beantragungsapp) eingeben und das Carnet herunterladen.
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Schritt 4: Details des Carnets 

Nach dem Download auf der Startseite wieder auf „Carnets“ klicken 

und nun auf das heruntergeladene Carnet klicken. Man sieht nun 

die Details des Carnets und hat am unteren Rand diverse 

Auswahlmöglichkeiten
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Schritt 5: Auswahlmöglichkeiten 
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Schritt 6: Reisevorbereitung (Internetverbindung notwendig!)
Im Reiter „Travels“ auf „+“ klicken, damit wird eine neue Reise erstellt.

Sollte es die erste Reise sein, ist die Carnet-Eröffnung („Activiation“) nötig, bei allen nachfolgenden Reisen wird nur 
ein „Export“ und ein „Import“ Code erstellt. Nur für diesen Schritt ist eine Internetverbindung nötig! Während der 
Reise ist dann keine Internetverbindung mehr erforderlich.

Eine Reise ist die Bewegung von einem Land in ein anderes, daher werden immer zumindest zwei Reisen benötigt.

Jeder QR-Code ist einer Abfertigung eindeutig zugeordnet; wird der falsche verwendet, kommt es zu einer 
Fehlermeldung. 
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Prepare Travels
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Bereits verwendete QR Codes
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Übersicht über erfolgte Ein- und Ausfuhren

Ein Überblick über erfolgte Ein- und Ausfuhren ist im Reiter „Notifications“ 
ersichtlich
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Desktopvariante
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Die Desktopversion

Zusätzlich zur mobilen Handy-App gibt es auch eine 
Desktopvariante, mit der sich am Laptop oder Rechner die Carnet 
ATA verwalten lassen.

https://app-eur.atacarnet.iccwbo.org/login 
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Die Desktopversion

• Diese ist vor allem für die Sachbearbeiter eines Unternehmens 

gedacht, die Carnet ATA beantragen und verwalten, selber aber nicht 

mit der Ware und dem Carnet ATA verreisen.

• Aber auch für die Zusammenarbeit mit Speditionen bieten sich hierbei 

interessante Möglichkeiten.

• Der Sachbearbeiter hat jederzeit Zugriff auf die Livedaten des Carnet 

ATA und hat einen genauen Überblick darüber, welche Abfertigungen 

bspw. mit dem Carnet vorgenommen wurden.

• Auch können hiermit, dem Fahrer bspw. nur jene QR-Codes 

übermittelt werden, die er tatsächlich für seine Reise benötigt. 
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Anwendungsfälle
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Wo sieht der Carnetinhaber, für wieviel Reisen das 
Carnet beantragt wurde?
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Wie kann man sehen, welche QR-Codes schon 
verwendet wurden?
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Wie geht man vor, wenn nicht alle Güter der Warenliste 
mitgenommen werden?
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Hinweis:

Beim 1. QR-Code (= 

Activation) müssen alle 

Waren angeführt UND 

vorhanden sein;

Ab dem 2. QR-Code 

sind auch weniger 

erlaubt, es darf aber 

nie mehr als die 

Gesamtmenge sein.



Wenn das Carnet für mehrere Zielländer beantragt 
wurde, wie wähle ich das Zielland aus?
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Wenn „Pendelverkehre“ zwischen zwei Zollgebieten erfolgen 

sollen, ist dies erlaubt. Es müssen aber entsprechend viele 

Reisen vorgesehen werden.



eATA, Vorteile
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Vorteile eATA

• Schnellere Verfügbarkeit des Carnet ATA durch reduzierte 
Bearbeitungszeit der Wirtschaftskammer.

• Sofortige Verfügbarkeit eines ausgestellten Carnet ATA am mobilen 
Endgerät, somit Entfall des Abholens oder der postalischen 
Übermittlung des Papierdokuments.

• Reduzierung der Gefahr des Verlierens oder Vergessens, das 
Smartphone hat man meist bei sich.

• Reduzierung der mitzuführenden Papiere.

• Schnellere Abwicklung an den Grenzzollämtern, da kein Stempel mehr 
nötig ist.

• Geringere Gefahr von Nachforderungen

• Schnellere Abwicklung von Bereinigungen

• ACHTUNG: Eröffnung des Carnet ATA weiterhin erforderlich!
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Testbetrieb mit der Schweiz
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Testbetrieb

• Die folgenden österreichischen Zollstellen nehmen teil:

− Zollstelle Lustenau (Mo – Fr von 07:30 – 15:30 Uhr)

− Zollstelle Höchst (Mo – Fr von 07:30 – 16:00 Uhr)

− Zollstelle St. Margrethen (Mo – Fr von 07:30 – 17:30 Uhr) 
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Testbetrieb

• Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, wird ersucht, die 

jeweilige Ankunft unter Verwendung nachfolgender Mailadressen 

entsprechend vorher zu avisieren:

− Lustenau

post.za9-ate@bmf.gv.at; post.za9-atl@bmf.gv.at; post.zawest@bmf.gv.at 

− Höchst/St. Margrethen

post.za9-atf@bmf.gv.at; post.zawest@bmf.gv.at 
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Geplante Abwicklung nach der Einführung des eATA in 
Q2/2026

• Leider werden nicht alle 82 Carnet-Anwenderstaaten 2026 bereit sein, 

das elektronische Carnet abzuwickeln.

• Es wird also zu einer Übergangsphase kommen, in der die Abwicklung 

zweigleisig erfolgen wird

• Zum jetzigen Zeitpunkt steigen folgende Länder 2026 auf das 

elektronische Carnet um:

− EU (alle 27 Staaten haben schriftlich zugesagt, dass sie mit Q2 2026 

starten werden)

− Schweiz

− Vereinigtes Königreich

− Norwegen

29



Geplante Abwicklung nach der Einführung des eATA in 
Q2/2026

• Alle Carnet ATA, die als Zielland ein „digitales Land“ aufweisen, 

werden ab dem offiziellen Start als digitales Carnet ATA ausgestellt.

• Für Carnet ATA, mit denen sowohl in digitale und nicht digitale Länder 

gereist werden soll, wird es von der Internationalen Handelskammer 

(ICC) bis zum offiziellen Start noch Handlungsempfehlungen geben.

• Die Übergangsphase soll lt. EU bis Ende 2027 dauern.
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Aktueller Stand beim österreichischen Zoll

• Alle Zoll-Abfertigungsstellen haben QR-Lesegeräte

• Alternativ kann über die vorhandenen Notebooks der QR-Code 

eingelesen werden oder die Codes händisch eingetippt werden

• Es gibt einen besseren Überblick und dadurch effizientere 

Bearbeitungen

• Die Beschau der Ware ist weiterhin vorgesehen und wird auch 

stichprobenweise durchgeführt
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Aktueller Stand beim österreichischen Zoll II

• Das Einspielen des QR-Codes in das Zollsystem ist der Antrag auf die 

Abfertigung

• Nach Möglichkeit soll es so geschehen, dass die Zollkollegen das Handy 

des Wirtschaftsbeteiligten NICHT anfassen müssen

• Nach der Abarbeitung durch den Zoll kommt eine Meldung an das 

System des Wirtschaftsbeteiligten; diese entspricht der 

zollrechtlichen Freigabe

• Die durchgeführte Abfertigung kann zu Anschauungszwecken im pdf-

Format ausgedruckt werden. Diese sieht dann aus wie das alte 

Papierformat, aber

• ABER: rechtlich verbindlich ist der Datensatz
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Mag. Dennis Haider

Wirtschaftskammer Österreich, 

Abteilung für Finanz- und Steuerpolitik

Email: Dennis.Haider@wko.at

Telefon: +43 (0)5 90 900 3043 
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